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OSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

z.Hdn.Hr.Dr. SCHWEIGER 

Minoritenplatz 5 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Forschungs

organisationsgesetz 1981 geändert wird. 

GZ 2.300/1-21/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit Note vom 20. März 1992 übermittelten Entwurf beehrt 

sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag folgende 

STELLUNGNAHME 

========================= 

abzugeben. 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen keine Bedenken aus ver

fassungsrechtlicher Sicht. Die vorgesehene Erweiterung des Ziel

kataloges um "Europäische Forschungskooperation" wird im Hin

blick auf die fortschreitende Integration Europas ausdrücklich 

begrüßt. 
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Da überdies die vorgesehene Novelle nicht zu vermehrten Kosten 

für den Bund führen wird, bestehen auch aus Zweckmäßigkeitserwä

gungen keinerlei Bedenken gegen das Gesetzesvorhaben. 

* 

Wien, am 06. Mai 1992 

RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Schuppich 
FQr die Richtigkeit der Ausfertigun 9 

der Generalsekretär 
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